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Wichtige Informationen zu Maßnahmen
gegen die Ausbreitung des Corona-Virus

Für alle Fragen rund um das Corona-Virus ist
die Telefon-Hotline der Stadt Mannheim
unter der Telefonnummer 0621/293-2253 zu
erreichen. Fortlaufend aktualisierte Infor-
mationen sind unter www.mannheim.de zu
finden. Sobald das Landesgesundheitsamt
Baden-Württemberg die Sieben-Tage-Inzi-
denz für den Stadtkreis Mannheim veröf-
fentlicht, ist sie unter www.mann-
heim.de/inzidenzzahl einsehbar.

Neue Rechtsverordnung des Landes
Mit Beschluss vom 30. November hat die
Landesregierung ihre Rechtsverordnung
über infektionsschützende Maßnahmen ge-
gen die Ausbreitung des Corona-Virus (Co-
rona-Verordnung) erneut geändert. Die Än-
derungen sind am 1. Dezember in Kraft ge-
treten und sind zu finden unter www.baden-
wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-in-
fos-zu-corona/aktuelle-corona-verord-
nung-des-landes-baden-wuerttemberg/.

Einen Schnellüberblick über die neuen Re-
gelungen hat das Land unter www.baden-
wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/da-
teien/PDF/Coronainfos/201126_MPK_Be-
schluesse_Dezember.pdf zusammenge-
stellt. Alle bisherigen Regelungen, Verbote,
Schließungen und Einschränkungen seit
dem 2. November bleiben bestehen. Zudem
sind die Reduzierung der Kontakte (maximal
5 statt bisher 10 Personen aus nicht mehr als
zwei Haushalten), Beschränkungen für den
Einzelhandel (1 Kunde pro 20 Quadratme-
tern Verkaufsfläche bei Geschäften mit
mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsflä-
che) sowie Ausnahmen über die Weih-
nachtsfeiertage (Treffen im engsten Famili-
en- und Freundeskreis mit bis zu 10 Perso-
nen) beschrieben. Weitere Informationen
sind unter www.mannheim.de/de/informa-
tionen-zu-corona/aktuelle-rechtsvorschrif-
ten zu finden.

Angepasste Allgemeinverfügung
der Stadt Mannheim

Nachdem das Land seine Rechtsverordnung
zum 1. Dezember erneut geändert hat, hat
auch die Stadt Mannheim ihre Allgemein-
verfügung dementsprechend angepasst.
Folgende Regelungen gelten nun:
• Die Maskenpflicht im Freien für den Fuß-
gängerverkehr an ausgewählten Straßen
und Plätzen im Innenstadtbereich gilt mon-
tags bis samstags von 9 Uhr bis 21 Uhr.
• Unverändert bleibt die Maskenpflicht in
Warteschlangen im gesamten Stadtgebiet
bestehen.
• Unverändert bleibt das Alkoholverkaufs-
verbot am Wochenende ab 22 Uhr bestehen.

Neu sind folgende Punkte:
• die Erweiterung des räumlichen Geltungs-

bereichs um
- den verkehrsberuhigten Bereich G 2 / H 2
- die Gehwege des Kaiserrings zwischen
Planken und Willy-Brand-Platz
- den gesamten Bereich der Fußgängerzone
am Hauptbahnhof inklusive der Fahrradab-
stellplätze und dem Taxiplatz
- Fußgängerquerung zwischen Wasserturm
und Planken
- Pausen-Aufenthaltsbereich für Schülerin-
nen und Schüler an der Werner-von-Sie-
mens-Schule und Carl-Benz-Schule
• eine Ausnahme von der Maskenpflicht zum
Konsum von Lebensmitteln in den in Ziffer
1a) genannten Bereichen und dort nicht im
Gehen, sondern nur stationär unter Wah-
rung des Mindestabstands von 1,5 Metern
• keine Ausnahme von der Maskenpflicht
zum Konsum von Lebensmitteln in Warte-
schlangen
• keine Ausnahme von der Maskenpflicht
zum Rauchen
• Die Maskenpflicht auf Wochenmärkten ist
nunmehr in § 3 Abs. 4 CoronaVO geregelt.
Die Allgemeinverfügung enthält daher dies-
bezüglich keine Regelung mehr.

Die neue Allgemeinverfügung ersetzt die
Allgemeinverfügung der Stadt Mannheim
vom 6. November und ist zunächst bis zum
31. Januar 2021 befristet. Die Regelungen der
Allgemeinverfügung sind wie bisher an die
Sieben-Tage-Inzidenz gekoppelt.

Der Inzidenzwert der Stadt Mannheim
hat den Wert von 35 beziehungsweise 50
mittlerweile weit überschritten. Sobald der
Inzidenzwert wieder sinkt oder sich dem
Wert von 50 nähert, wird darüber infor-
miert. Die Allgemeinverfügung wurde unter
www.mannheim.de/de/informationen-zu-
corona/aktuelle-rechtsvorschriften veröf-
fentlicht und ist am 1. Dezember in Kraft ge-
treten. Sie ist außerdem bei den „Öffentli-
chen Bekanntmachungen“ in dieser Ausga-
be zu finden.

Neue Corona-Verordnung Absonde-
rung des Landes Baden-Württemberg
Seit 28. November gilt in Baden-Württem-
berg die neue Corona-Verordnung Abson-
derung. Danach müssen sich Personen, die
mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 infiziert
sind oder sein könnten – das sind Krank-
heitsverdächtige, positiv getestete Perso-
nen und deren Haushaltsangehörige sowie
die jeweiligen engen Kontaktpersonen der
Kategorie I – zum Schutz ihrer Mitmenschen
in häusliche Quarantäne begeben. Sie soll-
ten sich also sofort und ohne Umwege nach
Hause oder eine andere geeignete Unter-
kunft begeben und dort möglichst keinen
Besuch empfangen.

Die Verordnung enthält einheitliche Re-
gelungen für Baden-Württemberg, wonach

sich die genannten Personen sofort und oh-
ne weitere Anordnung der örtlich zuständi-
gen Behörde selbstständig in Quarantäne
begeben müssen. Dadurch sollen mögliche
weitere Ansteckungen oder Übertragungen
besser verhindert sowie eine Entlastung der
Gesundheitsämter erreicht werden.

Personen, die typische Symptome einer
Infektion mit dem Corona-Virus haben und
damit krankheitsverdächtig sind (Fieber,
trockener Husten, Verlust des Geruchs- und
Geschmacksinns etc.), müssen sich unver-
züglich nach Anordnung oder Durchführung
eines PCR-Tests in Quarantäne begeben. Er-
hält diese Person ein negatives Testergeb-
nis, so endet die Quarantäne automatisch.

Positiv auf das Corona-Virus getestete
Personen müssen sich unverzüglich nach
Kenntnisnahme des positiven Testergebnis-
ses zuhause isolieren. Die häusliche Isolati-
on endet in der Regel 10 Tage nach dem po-
sitiven Test oder nach Symptombeginn.
Wenn eine Person mittels Antigentest posi-
tiv getestet wurde, wird empfohlen, eine
PCR-Testung anzuschließen. Ist auch der
PCR-Test positiv, so verbleibt die Person bis
zum Ende der 10 Tage in häuslicher Isolati-
on.

Für Haushaltsangehörige von positiv ge-
testeten Personen beginnt die Quarantäne
unverzüglich, nachdem diese von dem posi-
tiven Test der im Haushalt lebenden Person
erfahren haben. Die Quarantäne endet frü-
hestens 10 Tage nach der Testung oder nach
dem Symptombeginn der positiv getesteten
Person.

Hatte man Kontakt zu einer positiv getes-
teten Person, muss man sich dann unver-
züglich in Quarantäne begeben, wenn ei-
nem mitgeteilt wird, dass man vom Gesund-
heitsamt als Kontaktpersonen der Kategorie
I eingestuft wurde. Die Quarantäne endet in
der Regel 10 Tage nach dem letzten Kontakt
mit der positiv getesteten Person.

Nach dem Beschluss der Ministerpräsi-
dentinnen und Ministerpräsidenten vom 25.
November sind Bund und Länder darin über-
eingekommen, das Zeitintervall der häusli-
chen Quarantäne seit 1. Dezember grund-
sätzlich einheitlich auf im Regelfall 10 Tage
festzulegen. Die Verordnung wurde in die-
sem Punkt entsprechend angepasst. Das
Recht der zuständigen Behörden, von der
Verordnung abweichende oder weiterge-
hende Maßnahmen zu erlassen, bleibt unbe-
rührt.

Für Mannheim sind dies grundsätzlich
keine neuen Regelungen, denn mit der Lan-
desverordnung wurde die seit dem 26. Ok-
tober hier geltende Allgemeinverfügung der
Stadt Mannheim vom Land Baden-Würt-
temberg für das ganze Land übernommen.
Die Mannheimer Allgemeinverfügung ist

damit durch die Landesverordnung abge-
löst.

Städtische Corona-Hotline
rund um die Uhr erreichbar

Um auf das hohe Informationsbedürfnis der
Bürgerinnen und Bürger zu reagieren, hat
die Stadt Mannheim ihr Serviceangebot der
Info-Hotline 0621/293-2253 erweitert. Bevor
Anrufende an Mitarbeitende weitergeleitet
werden, beantwortet ein Sprachdialogsys-
tem allgemeine Fragen zur aktuellen Situati-
on in Mannheim. Per Tastendruck können
sich die Anrufenden dann Informationen zu
verschiedenen Themengebieten abrufen.

Persönlich erreichbar sind die Mitarbei-
tenden weiterhin montags bis freitags von 9
bis 17 Uhr und samstags und sonntags sowie
an Feiertagen von 9 bis 14 Uhr. Mit Hilfe des
Sprachdialogsystems erhalten Ratsuchende
auch außerhalb der Servicezeiten rund um
die Uhr Auskünfte zu aktuellen Corona-The-
men, wie beispielsweise zu rechtlichen Re-
gelungen, Quarantäne und Tests, Reisen
und Reiserückkehr und einiges mehr.

Kein zusätzliches weihnachtliches
Angebot in der Innenstadt

Eine endgültige Entscheidung über ein
weihnachtliches Angebot in der Innenstadt
als Alternative zu den traditionellen Weih-

nachtsmärkten hat die Stadt Mannheim be-
wusst nach dem November-Lockdown tref-
fen wollen, um eventuell angepasste Ange-
bote ermöglichen zu können. Aufgrund des
aktuellen Infektionsgeschehens in Verbin-
dung mit dem hohen Sieben-Tage-Inzidenz-
wert über 200 Neuinfektionen pro 100.000
Einwohnende und der Erfahrungen des letz-
ten Wochenendes ist ein weihnachtliches
Angebot von Ständen in der Innenstadt
nicht genehmigungsfähig. Oberbürgermeis-
ter Dr. Peter Kurz appelliert an die Bürgerin-
nen und Bürger, ihre Weihnachtseinkäufe,
wenn möglich, an Wochentagen vor dem
Wochenende zu tätigen.

Nationaltheater Mannheim stellt den
Spielbetrieb bis zum 1. Januar 2021 ein
Das Nationaltheater Mannheim stellt sei-
nen Spielbetrieb, nunmehr verlängert bis
zum 1. Januar 2021, vorübergehend ein. Be-
reits erworbene Tickets für die abgesagten
Veranstaltungen werden vom Nationalthe-
ater automatisch storniert und gegen Wert-
Gutscheine getauscht, die in den kommen-
den Tagen postalisch oder via E-Mail an die
entsprechenden Kundinnen und Kunden
versandt werden. Das Nationaltheater
Mannheim bittet um etwas Geduld, da die
Rückabwicklung einige Zeit in Anspruch
nehmen wird. |ps

Aus dem Gemeinderat vom 24. November
In seiner Sitzung am 24. November hat der
Gemeinderat festgestellt, dass bei Stadtrat
Ralf Eisenhauer ein wichtiger Grund für das
Ausscheiden aus dem Gemeinderat vorliegt.
Eisenhauer wird ab 1. Januar 2021 Bürgermeis-
ter für Bauen, Planung, Verkehr und Sport.
Der Gemeinderat hat ebenfalls zugestimmt,
dass Prof. Dr. Heidrun Kämper aus dem Wahl-
vorschlag der SPD als Ersatzperson in den Ge-
meinderat nachrückt.

Ein weiterer Beschluss sieht vor, dass Hu-
bert Becker auf Vorschlag des SPD-Ortver-
eins auf Sebastian Butzek in den Bezirksbei-
rat Sandhofen bestellt wird. Als Nachfolgerin
von Melanie Schmitt wird Margaux Savin auf
Vorschlag des Kreisverbands von Bündnis
90/DIE GRÜNEN in den Bezirksbeirat
Schwetzingerstadt/Oststadt bestellt. Philipp
Rudi wird auf Vorschlag des CDU-Kreisver-
bands Nachfolger von Benedikt Berrang im
Bezirksbeirat Lindenhof.

Zusätzliche Krippengruppe für Kinder-
haus-Projekt in der Neckarstadt-Ost

Des Weiteren hat der Gemeinderat beschlos-
sen, die Förderung des Kita-Projekts von In-
vestor Sebastian Wipfler in der Fritz-Salm-
Str. 18 in der Neckarstadt-Ost auf maximal
1,95 Millionen Euro zu erhöhen. Der Investor

plant die Errichtung eines Kinderhauses.
Hierzu hatte der Gemeinderat bereits einen
Pauschalzuschuss von 1,56 Millionen Euro für
den Bau von zwei Krippen- und drei Kinder-
gartengruppen bewilligt. Der Investor hat
mitgeteilt, dass das geplante Angebot in Ab-
stimmung mit dem Fachbereich Jugendamt
und Gesundheitsamt und dem Kommunal-
verband Jugend und Soziales Baden-Würt-
temberg (KVJS) um eine Krippengruppe mit
zehn Ganztagsplätzen erweitert werden soll.
Mit dem sechsgruppigen Kinderhaus werden
somit zur Versorgung des Betreuungsbedar-
fes in der Neckarstadt-Ost drei Krippen- und
drei Kindergartengruppen mit zusammen 90
Plätzen mit Ganztagsangebot zur Verfügung
stehen. Das Projekt befindet sich noch in der
Entwicklungsplanung.

Nutzungskonzept und
Rückbau der U-Halle auf Spinelli

Außerdem hat der Gemeinderat ein zweipha-
siges Nutzungskonzept mit Rückbau der U-
Halle auf dem Gelände der ehemaligen Spi-
nelli Barracks beschlossen. Er hat der Umset-
zung des Entwurfs vom Berliner Büro „Hütten
& Paläste“ zugestimmt, wonach die architek-
tonische Qualifizierung der einstigen Lager-
halle der US-Army in zwei Schritten erfolgt.

Bis zur Eröffnung der Bundesgartenschau im
April 2023 wird die U-Halle demnach auf rund
11.000 Quadratmeter Nutzungsfläche zu-
rückgebaut und nach der BUGA auf rund
5.500 Quadratmeter reduziert – ihre ur-
sprüngliche Fläche umfasst zirka 20.000
Quadratmeter.

Das vorgesehene Flächengerüst mit ent-
sprechendem Nutzungsprogramm, das für
die BUGA 23 realisiert wird, bildet den Aus-
gangspunkt für eine weitere langfristige Nut-
zung der U-Halle. Die Freibereiche und die
umbauten Teile der Halle sollen nach der Gar-
tenschau langfristig sinnvoll genutzt werden,
beispielsweise mit einer Photovoltaik-Anlage
zur ressourcen-schonenden Energiegewin-
nung, einem dauerhaften Gastronomie-Be-
trieb, einem Umweltzentrum sowie Projekten
zur nachhaltigen Nahrungsmittelproduktion.
Die Kostenschätzung für den Rückbau liegt
bei 3.200.000 Euro für die erste Phase und
weiteren 800.000 Euro für die zweite Phase.

Bis zum Sommer 2021 werden Grundlagen-
ermittlung sowie Vor-, Entwurfs-, Genehmi-
gungs- und Ausführungsplanung durchge-
führt. Der Rückbau erfolgt von Mitte bis Ende
2021. Der Innenausbau soll bis Ende 2022 fer-
tig sein und die gesamte Fertigstellung dann
im ersten Quartal 2023. |ps

Aktualisierte Vorhabenliste
der Stadt Mannheim

Der Klimaschutz-Aktionsplan 2030, die
Umgestaltung des Swansea- und des Hans-
Böckler-Platzes, die Ansiedlung des Forums
Deutscher Sprache auf dem Alten Mess-
platz – das sind vier von 19 neuen Vorhaben,
über die die aktuelle Vorhabenliste der
Stadt Mannheim informiert. Der Gemein-
derat hat in seiner Sitzung am 24. Novem-
ber die aktualisierte Vorhabenliste 2020_2
beschlossen und damit gleichzeitig die vor-
gesehene informelle – also freiwillige – Bür-
gerbeteiligung in 30 Vorhaben.

Insgesamt sind in der Liste 106 Planun-
gen und Projekte der Stadt Mannheim auf-
geführt. Der Großteil der Vorhaben wurde
aktualisiert. Vier Vorhaben wurden entwe-
der abgeschlossen oder erfolgreich einge-
führt und deswegen von der Liste gestri-
chen.

Wie bei den vorherigen Listen werden zu
jedem Vorhaben Informationen zum Sach-
stand, dem zugrundeliegenden politischen
Beschluss, dem jeweiligen strategischen
Ziel, das mit dem Vorhaben verfolgt wird,
und den voraussichtlichen Kosten getrof-
fen. Darüber hinaus wird transparent dar-
gestellt, bei welchen Vorhaben und in wel-
cher Art und Weise sich die Bürgerschaft

beteiligen kann. Mannheimerinnen und
Mannheimer haben die Möglichkeit, Bür-
gerbeteiligung bei Vorhaben anzuregen,
bei denen dies bislang noch nicht vorgese-
hen ist. Ergänzt wurde die aktualisierte Vor-
habenliste um eine Übersicht zur Zuord-
nung der Vorhaben zu den strategischen
Zielen der Stadt.

Die aktualisierten Vorhaben sind auf dem
städtischen Beteiligungsportal www.mann-
heim-gemeinsam-gestalten.de einzusehen.
Das Beteiligungsportal ist die zentrale digi-
tale Anlaufstelle für Bürgerbeteiligung in
Mannheim. Druckexemplare der Vorhaben-
liste werden bei den Bürgerservices, in den
Rathäusern sowie in der Stadtbibliothek im
Stadthaus N 1 ausgelegt. Exemplare können
auch im Rathaus in E 5 abgeholt werden.
Weitere Informationen gibt es per E-Mail
an buergerbeteiligung@mannheim.de oder
telefonisch unter 0621/293-9366.

Die Vorhabenliste ist eine Maßnahme im
Rahmen des Regelwerks Bürgerbeteiligung.
Im Regelwerk sind Aufgaben und Rollen von
Politik und Verwaltung in Bürgerbeteili-
gungsprozessen klar definiert.

Die nächste Vorhabenliste erscheint im
Frühjahr 2021. |ps
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Weihnachtszauber in den Quadraten
Auch wenn die Mannheimer Weihnachts-
märkte in diesem Jahr nicht stattfinden kön-
nen, soll die Innenstadt in der Weihnachts-
zeit festlich erstrahlen. Die Werbegemein-
schaft Mannheim City e.V. als Verantwortli-
che für die Weihnachtsbeleuchtung
schmückt die City mit Tausenden kleinen
Lichtern und erhält dafür vom städtischen
Fachbereich für Wirtschafts- und Struktur-
förderung einen maßgeblichen jährlichen
Zuschuss.

Um die Weihnachtsbeleuchtung nach der
Neugestaltung der Planken weiter zu entwi-
ckeln, hat die Wirtschaftsförderung Mittel
für einen Investitionskostenzuschuss zur
Anschaffung neuer Motive bereitgestellt.
Die City-Werbegemeinschaft will damit be-
sondere Akzente in den Stichstraßen der
Planken setzen und hat in diesem Jahr eine
neue Illumination ausgewählt. Diese wird an
20 neuen Beleuchtungsmasten in den Sei-
tenstraßen zwischen den Quadraten O 7 P 7
bis zu O 2 P 2 installiert, da gerade dort viele
inhabergeführte Geschäfte angesiedelt
sind.

Um die Quadrate zum Weihnachtsge-
schäft in vollem Glanz erstrahlen zu lassen,
übernimmt die Wirtschaftsförderung zu-
sätzlich die Kosten für den Lichtervorhang in
der Breiten Straße sowie anteilig die Monta-
gekosten für den Lichtervorhang in den
Planken. In diesem Jahr konnte letzterer
dank eines Zuschusses der Klimaschutz-
agentur der Stadt Mannheim auf nachhalti-
ge LED-Lampen umgestellt werden.

Die MVV unterstützt auch in diesem Jahr
wieder die Weihnachtsbeleuchtung in der
Innenstadt und stellt dafür kostenfrei Öko-
strom zur Verfügung. Damit können zwi-
schen Wasserturm und Breiter Straße 700
Lichterketten mit einer Gesamtlänge von
rund sieben Kilometern und rund 17.000

Innenstadt wird festlich beleuchtet und das Lieblingsschaufenster kann gewählt werden

energiesparenden LED-Leuchten klima-
freundlich erstrahlen. Der Lichterglanz in
der Innenstadt einschließlich der Planken-
Seitenstraßen leuchtet bis zum 6. Januar
montags bis donnerstags von 15.30 bis 22
Uhr, freitags und samstags von 15.30 bis 23
Uhr sowie sonn- und feiertags von 15.30 bis

21.30 Uhr. Auf den Kapuzinerplanken gibt es
erneut eine Lichtinstallation an den Bäumen
als weihnachtlicher Beitrag der Event & Pro-
motion Mannheim GmbH.

In diesem Jahr wird in den Quadraten erst-
mals der Schaufensterwettbewerb „Weih-
nachtszauber in Mannheim“ durchgeführt.
22 Geschäfte rund um die Planken haben
sich angemeldet und werden ihre Schau-
fenster mit viel Liebe und Kreativität deko-
rieren. Erkennungszeichen aller teilnehmen-
den Geschäfte ist der rote Würfel mit dem
Logo „Weihnachtszauber in Mannheim“, der
von den Schülerinnen und Schülern des
zweiten Lehrjahres der Fachrichtung „Ge-
stalter für visuelles Marketing“ an der Hein-
rich-Lanz-Schule entworfen und hergestellt
wurde. Eine Fachjury wird die Schaufenster
bis zum 10. Dezember begutachten und die
Gewinner ermitteln. Die Geldpreise im Ge-
samtwert von 4.000 Euro wurden von der
Wirtschaftsförderung gestiftet.

Neben den Preisen der Fachjury ist auch
ein Publikumspreis ausgeschrieben. Kundin-
nen und Kunden sind eingeladen, sich aktiv
an dem Schaufensterwettbewerb zu beteili-
gen und ihr „Lieblingsschaufenster“ auszu-
wählen. Abstimmungsbögen sind in allen
teilnehmenden Geschäften erhältlich. Wer
sein Lieblingsschaufenster ausgewählt hat,
kann auch gewinnen: Die Abstimmungsbö-
gen wandern in eine Lostrommel – den Ge-
winnerinnen und Gewinnern winken Ein-
kaufsgutscheine, Gastronomiegutscheine
sowie verschiedene Sachpreise. |ps

Messungen
derGeschwindigkeit

Die Stadt Mannheim führt von Montag, 7.,
bis Freitag, 11. Dezember, in folgenden Stra-
ßen mobile Geschwindigkeitskontrollen
durch:

Am Aubuckel - Elisabethstraße - Eschen-
hof - Feldstraße - Glücksteinallee - Gontard-
straße - Hauptstraße - Kasseler Straße -
Meerfeldstraße (Diesterwegschule) - Meer-
wiesenstraße - Mühldorferstraße - Oppauer
Straße (Waldhofschule) - Otto-Beck-Straße
(Pestalozzischule) - Otto-Siffling-Straße -
Rennershofstraße - Seckenheimer Straße -
Speckweg - Spessartstraße (Brüder-Grimm-
Schule) - Spiegelstraße - Traitteurstraße -
Tullastraße - Waldpforte (Alfred-Delp-Schu-
le) - Werderplatz (Oststadtschule) - Wiesba-
dener Straße (Friedrich-Ebert-Schule) -
Windeckstraße |ps

Clubder
unmöglichenFragen

Nach Monaten in einer globalen Extremsitu-
ation lässt sich die Sehnsucht nach einer
Rückkehr zur Normalität nicht leugnen.
Während sich bei einigen der Wunsch nach
einem Leben, wie es vor dem Ausbruch der
Pandemie war, weiter verstärkt, arrangieren
sich andere mit der neuen Normalität. Des-
halb befasst sich der Club der unmöglichen
Fragen in seiner zweiten Veranstaltung in
der Spielzeit am Donnerstag, 10. Dezember,
von 17.30 bis 19.30 Uhr mit den Folgen der
Corona-Pandemie für Mädchen und Jugend-
liche. Die Teilnahme an der Veranstaltung
erfolgt online per Zoom unter dem Link:
https://us02web.zoom.us/j/8180463751, mit
der Meeting-ID: 818 046 3751. Sie ist kosten-
los, aus organisatorischen Gründen ist eine
Anmeldung an extern.chagas@mann-
heim.de jedoch ausdrücklich erwünscht. Alle
Informationen zum Club der unmöglichen
Fragen und der Veranstaltungsreihe finden
sich unter www.mannheim.de/club-der-un-
moeglichen-fragen-2020-2021. |ps

DigitalerAdventskalender
entführt inStadtgeschichte

Die Reiss-Engelhorn-Museen läuten die Vor-
weihnachtszeit mit einem besonderen Ad-
ventskalender ein. Auf ihrer Facebook- und
Instagram-Seite öffnen sie seit 1. Dezember
spannende Fenster in die Vergangenheit der
Quadratestadt. Die Aktion lädt zu einem
Spaziergang zu architektonischen Perlen
und markanten Orten ein. Jeder Beitrag ist
mit einem Rätsel verbunden, bei dem attrak-
tive Preise winken. Die Teilnehmenden kön-
nen unter Beweis stellen, wie gut sie Mann-
heim kennen.

Im Mittelpunkt des Adventskalenders ste-
hen zwei Blütezeiten, die ihre Spuren bis
heute im Mannheimer Stadtbild hinterlassen
haben: der Barock und die Belle Époque. Im
18. Jahrhundert wurde Mannheim unter den
Kurfürsten Carl Philipp und Carl Theodor zur
bedeutenden Residenzstadt. Schloss, Jesui-
tenkirche und Zeughaus wurden erbaut und
auch die Wissenschaften sowie die Künste
florierten. Nicht weniger aufregend war die
Zeit um 1900, die von Aufbruch, Mobilität
und Erfindergeist geprägt war. Mannheim
wurde zur aufstrebenden Industriemetropo-
le, der Hafen wurde eingeweiht und die Be-
völkerungszahlen vervielfachten sich in we-
nigen Jahrzehnten.

Weitere Informationen finden sich unter
www.rem-mannheim.de. |ps

STADT IM BLICK

Preise für Kleingartenvereine
Sechs Kleingartenvereine mit einer Größe
von weniger als 80 Einzelgärten haben die-
ses Jahr am Kleingarten-Wettbewerb teilge-
nommen, den die Stadt Mannheim jedes Jahr
zusammen mit dem Bezirksverband der Gar-
tenfreunde Mannheim organisiert. Die Ver-
eine wurden mit einer Urkunde ausgezeich-
net und erhielten ein Preisgeld je nach er-
reichter Punktezahl. Anders als in den Vor-
jahren traf Bürgermeisterin Felicitas Kubala
die Vorstände der sechs Vereine in diesem
Jahr im Stadthaus in N 1. Unter Einhaltung
der Corona-Vorschriften konnte die Preis-

verleihung in besonderem Rahmen trotzdem
„gefeiert“ werden.

Den ersten Platz belegte der Kleingarten-
verein Staudenweg (Waldhof), gefolgt vom
Kleingartenverein Wilde Au (Feudenheim)
auf dem zweiten Platz. Der Kleingartenver-
ein Mannheim-Schönau-Nord erreichte den
dritten Platz, der Kleingärtnerverein Kirch-
wald (Waldhof) den vierten und der Verein
der Gartenfreunde „Im Rott“ (Käfertal) den
fünften. Den sechsten Platz belegte der Ver-
ein der Gartenfreunde Mannheim-Vogel-
stang.

Bürgermeisterin Felicitas Kubala bedank-
te sich bei den Vorständen für die Leistung
der Vereine und ihrer Mitglieder: „Klima-
freundliche Ernährung mit selbst angebau-
tem Obst und Gemüse, mehr Grün für Mann-
heim, Orte für Erholung und Naturerfahrung
– Kleingartenanlagen sind ökologisch und
sozial ein Gewinn.“ Im September hatte eine
von Bürgermeisterin Felicitas Kubala ange-
führte Jury die sechs Gartenanlagen besich-
tigt und bewertet. Bei der Besichtigung hat-
ten die Vereinsvorstände der Jury gezeigt,
dass in ihren Gärten viele Tier- und Pflanzen-

arten einen Lebensraum finden. Interessant
war dabei auch, dass das Ehrenamt als Vor-
stand im Kleingartenwesen von immer mehr
jüngeren Menschen ausgeübt wird.

Nächstes Jahr sind Kleingartenvereine mit
einer Größe von 150 bis 200 Gärten zur Teil-
nahme am Wettbewerb aufgefordert. Das
sind der Kleingärtnerverein Mannheim-
Waldhof, der Kleingartenverein Feuden-
heim, der Kleingartenverein Mannheim-
Friedrichsfeld sowie die Vereine der Garten-
freunde Mannheim-Wallstadt und Mann-
heim-Käfertal Aubuckel. |ps

Mit Herz und für die Region
Mit kleinen Geschenken, die auch ins Home-
office geschickt werden können, lässt sich
auch in diesem außergewöhnlichen Jahr Mit-
arbeitenden ein besonderer Dank ausspre-
chen. Die Klimaschutzagentur hat dabei
nützliche und zugleich nachhaltige Ge-
schenkideen für Unternehmen zusammen-
gestellt. Von Mehrwegbechern für Heißge-
tränke der stadtweiten Kampagne „Bleib dei-
nem Becher treu!“ über Bienenwachstücher
und Gemüsenetze mit Mannheim-Aufdruck
bis hin zum exklusiven Einwegfrei-Starterset
mit allen drei Alltags-Helfern in Einem bietet
die Klimaschutzagentur die Möglichkeit, die
Produkte als Mitarbeitendengeschenke zu
bestellen. Die Agentur unterstützt in diesem
Jahr mit einem besonderen Angebot und bie-
tet einen Nachhaltigkeitsrabatt an.

Im Rahmen der Kampagne „Tschüss Ein-
weg. Hallo Mehrweg.“ macht die Klima-
schutzagentur zusammen mit der Stadt
Mannheim auf die Einwegmüllproblematik
aufmerksam. Ziel der Kampagne ist es, den
Bürgerinnen und Bürgern die eigenen Mög-
lichkeiten zur Vermeidung von Plastikmüll
aufzuzeigen und die Nutzung von Mehrweg-
produkten, wie zum Beispiel Coffee to go, zu
vereinfachen. Unternehmen, die die Kampa-
gne unterstützen möchten und sich für die
Mehrwegprodukte als Mitarbeitendenge-
schenk interessieren, melden sich bei der Kli-
maschutzagentur Mannheim bei Caroline
Golly telefonisch unter 0621/86248410 oder
per E-Mail an caroline.golly@klima-ma.de.
Weitere Infos sind unter www.klima-
ma.de/mehrweg.html zusammengestellt. |ps

Informationsveranstaltung zur
Tätigkeit als Tagesmutter oder -vater
Wer den eigenen Alltag gerne mit kleinen
Kindern gestaltet, verantwortungsbewusst
und kooperativ ist, findet in der Kindertages-
pflege einen Weg zwischen reiner Familien-
und/oder voller Berufstätigkeit.

Der Fokus bei der Kindertagespflege liegt
in der Bildung, Erziehung und Betreuung von
Kindern im Alter von bis zu drei Jahren. Um
als Kindertagespflegeperson tätig werden zu
dürfen, wird eine Erlaubnis des Jugendamts
benötigt. Diese wird bei persönlicher Eig-
nung und nach erfolgreicher Qualifizierung
erteilt.

Der Fachdienst Kindertagespflege des
Fachbereichs Jugendamt und Gesundheits-
amt der Stadt Mannheim informiert am Mitt-

woch, 9. Dezember, ab 9.30 Uhr, über alle
Fragen rund um die Tätigkeit einer Kinderta-
gespflegeperson. Wer sich dafür interessiert,
wird gebeten, sich per E-Mail an kinder.ta-
gespflege@mannheim.de oder telefonisch
unter 0621/293-3734 anzumelden. |ps

Weitere Informationen:

Die Informationsveranstaltung findet via Vi-
deokonferenz statt. Nach Anmeldung erhal-
ten die Interessierten alle weiteren Informa-
tionen per E-Mail. Sofern eine Teilnahme an
der Videokonferenz nicht möglich ist, verein-
baren die Fachkräfte einen telefonischen Ge-
sprächstermin.

Erfolgreiches Projekt mit Hebron abgeschlossen
Die Stadt Mannheim und die Stadt Hebron
haben in Zusammenarbeit mit NEXT
MANNHEIM den ersten deutsch-palästi-
nensischen digitalen Summit organisiert. Im
Fokus der Konferenz stand der Austausch zu
den Themen Digitalisierung und Existenz-
gründungen. Gleichzeitig markierte die
Konferenz den Höhepunkt der erfolgreichen
Projektzusammenarbeit zwischen Mann-
heim und Hebron zur lokalen Wirtschafts-
förderung. Das Projekt ist das finanziell
größte durch das Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung geförderte kommunale Entwick-
lungsprojekt in den palästinensischen Ge-
bieten. Außerdem ist es das derzeit einzige
deutsche kommunale Projekt in Palästina,
bei dem die Förderung innovativer Unter-
nehmensgründungen explizit im Fokus
steht.

Die Stadt Mannheim und die Stadt Heb-
ron arbeiten seit 2017 erfolgreich in der ent-
wicklungspolitischen Projektkooperation
„Hebron-Mannheim Co-Working Lab (HE-

MA)“ zusammen. Im Rahmen der kommuna-
len Partnerschaft unterstützt die Stadt
Mannheim die palästinensische Kommune
Hebron bei der Förderung von Existenzgrün-
dungen und dem Aufbau einer lokalen Start-
up-Szene, um jungen Menschen trotz
schwieriger wirtschaftlicher Lage neue be-
rufliche Perspektiven zu eröffnen. Das Pro-
jekt leistet damit einem wichtigen Beitrag,
um Sicherheit und Prosperität im Nahen Os-
ten zu fördern. Nachdem die Konferenz im
Frühjahr dieses Jahres aufgrund der aktuel-
len Pandemie abgesagt werden musste,
konnte der Summit nun im virtuellen Format
stattfinden.

Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz beton-
te in seiner Eröffnungsrede: „Kommunale
Partnerschaften bieten eine Chance, nach-
haltigere Effekte zu erzielen als andere Pro-
jekte, weil sie unmittelbar Menschen zu-
sammenbringen, die für dieselben Aufgaben
in ihren Städten Verantwortung tragen.“

Die Konferenz bot ebenso Raum, um die
konkreten Projekterfolge vorzustellen. Mit

Projektfördermitteln des Bundesministeri-
ums für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung wurde in Hebron ein mo-
dernes „Co-Working Lab“ eingerichtet. Den
modernen, kollaborativen Arbeitsort kön-
nen junge Palästinenserinnen und Palästi-
nenser flexibel nutzen, um Unternehmen zu
gründen und sich zu vernetzen. Die Projekt-
zusammenarbeit erfolgte in enger Koopera-
tion mit NEXT MANNHEIM, die ihre langjäh-
rigen Erfahrungen und Expertise in der Exis-
tenzgründungsförderung mit einbrachten
und die dortigen Mitarbeitenden bei der
Umsetzung des Vorhabens berieten und
schulten. Neben den Infrastrukturmaßnah-
men ist die Kompetenzvermittlung in Form
von Coachings, Workshops und Mentoren-
programmen eine wichtige Säule des Pro-
jekts. Insgesamt erhielt die Stadt Mannheim
für die Umsetzung des Projekts eine Bun-
desförderung in Höhe von 175.000 Euro.

Als Gastredner war der erfolgreiche Un-
ternehmensgründer Oliver Lesche eingela-
den, der in seinem Impulsvortrag über die

Bedeutung der richtigen Startup-Denkweise
insbesondere in Zeiten der Krise referierte.
Auf dem virtuellen Podium war außerdem
Kurt Baudach zu Gast, Abteilungsleiter für
Kommunalpartnerschaften Länder und Re-
gionen bei der Servicestelle Kommunen in
der Einen Welt, die die Stadt Mannheim seit
Beginn der Partnerschaft sowohl finanziell
als auch fachlich unterstützt. In seinem
Schlusswort hob Baudach den innovativen
Ansatz der Kooperation zwischen Mann-
heim und Hebron hervor, indem sowohl
Kommunen, Privatwirtschaft und Universi-
täten eng zusammenarbeiten, um die Po-
tenziale in der Nahost-Region nachhaltig zu
stärken. Das Projekt sei ein einzigartiges
Beispiel für die entwicklungspolitische Zu-
sammenarbeit auf kommunaler Ebene.

In einem Punkt waren sich alle Redner des
Summits einig: Wenngleich die Projektko-
operation noch dieses Jahr endet, soll die er-
folgreiche Partnerschaft zwischen Mann-
heim und Hebron auch über das Projekt hin-
aus fortgesetzt werden. |ps

Herausgeber: Stadt Mannheim
Chefredaktion: Christina Grasnick (V.i.S.d.P.)
Die Fraktionen und Gruppierungen übernehmen die inhaltliche Verantwortung für ihre
Beiträge.
Verlag: SÜWE Vertriebs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH & Co. KG
Redaktion: Laura Braunbach,
E-Mail: amtsblattmannheim@wochenblatt-mannheim.de
Druck: Druck- und Versanddienstleistungen Südwest GmbH, 67071 Ludwigshafen
Verteilung: PVG Ludwigshafen; zustellreklamation@wochenblatt-mannheim.de oder
Tel. 0621 127920. Das AMTSBLATT MANNHEIM erscheint wöchentlich mittwochs/don-
nerstags außer an Feiertagen. Das AMTSBLATT MANNHEIM wird kostenlos an alle er-
reichbaren Mannheimer Haushalte verteilt. Sofern eine Zustellung des Amtsblattes auf-
grund von unvorhersehbaren Störungen nicht erfolgt sein sollte, kann das jeweils aktu-
elle Amtsblatt im Rathaus in E 5 und bei den einzelnen Bürgerservices der Stadt
Mannheim abgeholt werden. Die Adressen der
Bürgerservices können erfragt werden unter der Rufnummer 115.

IMPRESSUM AMTSBLATT

Die Innenstadt soll festlich erstrahlen. FOTO: HEYMO/MORITZ SCHLEIFFEL



mah_hp05_amtsb.03

3. Dezember 2020 Seite 3

„Welcome Center Rhein-Neckar“
wird bis Ende 2023 weitergefördert

Internationale Fachkräfte werden auch in
der Region Rhein-Neckar dringend benötigt.
Seit 2014 ist deshalb das „Welcome Center
Rhein-Neckar“ – ein gemeinsames regiona-
les Serviceangebot für Unternehmen und in-
ternationale Fachkräfte von der Stadt
Mannheim, der Heidelberger Dienste
GmbH und dem Landkreis Rhein-Neckar –
aktiv.

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit
und Wohnungsbau Baden-Württemberg
gab nun bekannt, dass das „Welcome Center
Rhein-Neckar“ neben neun weiteren regio-
nalen Welcome Center sowie dem landes-
weit zuständigen Welcome Center Sozial-
wirtschaft für weitere drei Jahre gefördert
wird. Von 2021 bis 2023 sollen fast 4,3 Millio-
nen Euro an die ausgewählten Welcome
Center gehen.

„Den Fachkräftebedarf für unsere Unter-
nehmen zu sichern und eine Willkommens-

kultur für internationale Fachkräfte zu för-
dern, sind langfristige Aufgaben“, sagte
Staatssekretärin Katrin Schütz im Rahmen
eines virtuellen Treffens des Landesnetz-
werks der baden-württembergischen Wel-
come Center, in dem sie die Zuwendungsbe-
scheide übergab.

Das „Welcome Center Rhein-Neckar“ er-
hält 493.600 Euro Förderung. Dies ent-
spricht 60 Prozent der Gesamtkosten. Ne-
ben den drei Stellen für die drei Standorte
(Mannheim: Fachbereich Bürgerdienste,
Landkreis Rhein-Neckar: Stabstelle Wirt-
schaftsförderung, Heidelberg: Heidelberger
Dienste gGmbH) können auch die zwei hal-
ben Stellen für die Unterstützung der Ziel-
gruppe der internationalen Studierenden
und für die 2019 abgeschlossene Kooperati-
on mit der Handwerkskammer Mannheim
Rhein-Neckar-Odenwald am Standort Hei-
delberg weiter gefördert werden. Die übri-

Förderung des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
gen 40 Prozent kommen von den drei Part-
nern Stadt Mannheim, Landkreis Rhein-Ne-
ckar und Heidelberger Dienste gGmbH vor
Ort. Die Geschäftsführung des Welcome
Centers Rhein-Neckar liegt beim Fachbe-
reich für Wirtschafts- und Strukturförde-
rung der Stadt Mannheim, die operative Lei-
tung beim Landkreis Rhein-Neckar.

„Insbesondere die internationalen Stu-
dierenden und Fachkräfte brauchen jetzt
während der gesellschaftlichen Herausfor-
derung durch die Corona-Pandemie eine be-
währte Anlaufstelle in unserer Region für
den erfolgreichen Kontakt zu kleinen und
mittleren Unternehmen. Das Welcome Cen-
ter ist außerdem ein wichtiger Lotse zu den
Angeboten der Partner wie den Agenturen
für Arbeit Mannheim und Heidelberg oder
der Handwerkskammer“, so Wirtschaftsbür-
germeister Michael Grötsch und Bürger-
meisterin Felicitas Kubala. |ps

Beteiligungshaushalt 2019

Ob Zeltlager, Ferienfreizeiten oder andere
Angebote – bei Jugendverbänden ist ein
Kleinbus im Dauereinsatz. Auch der Stadt-
jugendring besitzt solch einen Bus. Dieser
war jedoch in die Jahre gekommen. Die Idee
für eine Neuanschaffung landete beim Be-
teiligungshaushalt 2019 auf Platz 4 und
wurde Ende 2019 vom Gemeinderat be-
schlossen. Nach coronabedingten Produk-
tions- und Lieferschwierigkeiten übergab
nun die Stadtverwaltung am 26. November
den neuen Bus an den Stadtjugendring
Mannheim e.V.

„Mit dem Fahrzeug können wir unsere
Angebote weiterhin durchführen. Beson-
ders in den Ferienzeiten ist ein eigener Bus
unverzichtbar und gibt uns die nötige Flexi-
bilität“, freut sich Jan Sichau, einer der bei-
den Vorsitzenden des Stadtjugendrings.
Über 5.400 Mannheimerinnen und Mann-
heimer hatten sich online zum Beteili-
gungshaushalt angemeldet. Insgesamt ga-
ben sie knapp 12.700 Bewertungen zu 173
Ideen ab. Die Idee für einen Bus, der die Ju-
gendarbeit unterstützt, wurde dabei auf die
ersten Plätze gewählt. „Das zeigt, dass es
den Mannheimerinnen und Mannheimern
bei diesem Beteiligungsprojekt um die För-
derung des Gemeinwohls geht“, betont
Petra Seidelmann, Projektleiterin des Betei-
ligungshaushaltes. „Und dafür sind wir ih-
nen sehr dankbar, denn es zeigt die Wert-
schätzung für unsere Arbeit“, ergänzt Si-
chau.

Andreas Lindemann ist bei der Übergabe
mit dabei. Der Mannheimer, selbst seit vie-
len Jahren aktiv in der Jugendarbeit, hatte
die Idee im Herbst 2019 eingebracht. „Ich
wollte, dass die Jugendarbeit auch zukünf-
tig mit verlässlichen Rahmenbedingungen
rechnen kann. Von der guten Platzierung
beim Beteiligungshaushalt profitieren nun
viele Kinder und Jugendliche. Hoffentlich
lässt die Corona-Situation es bald zu, dass
der Bus zum Einsatz kommt“, sagt er.

In der Vergangenheit sei der Bus im
Durchschnitt knapp 25.000 Kilometer im
Jahr gefahren worden, so Sichau. Der Stadt-
jugendring verstehe sich als Servicestelle
für seine Mitgliedsverbände, aber darüber
hinaus auch für alle anderen Träger der Kin-
der- und Jugendarbeit. So werde der Bus ne-
ben den Jugendvereinen und -verbänden
auch von Jugendhäusern und -treffs, Schu-
len, Nachwuchsbands und anderen Akteu-
rinnen und Akteuren genutzt. Ihnen solle
mit dem Bus ein bezahlbares und sicheres
Fahrzeug mit viel Stauraum zur Verfügung
gestellt werden.

Auch die anderen Siegerprojekte des Be-
teiligungshaushaltes befinden sich in der
Umsetzung. Beispielsweise fanden in den
Sommerferien kostenlose Schwimmkurse
statt. Der Bau des Kletterturms startet im
Frühjahr 2021. |ps

Weitere Informationen:

Weitere Informationen finden sich unter
www.mannheim-gemeinsam-gestalten.de.

„Bus für Jugendarbeit“ an Stadtjugendring übergeben

„Ankreiden“ - Anmache
und Belästigungen sichtbar gemacht

Im Oktober haben junge Frauen Kreide-Spu-
ren auf dem Asphalt hinterlassen, persönli-
che Botschaften, die sie im Stadtbild an ver-
schiedenen Stellen auf den Gehweg ge-
schrieben haben. Sie sind an die Orte gegan-
gen, wo sie mit Belästigungen, Sprüchen und
Anmache belästigt worden sind und haben
genau diese auf den Boden geschrieben.

Straßenkreide muss laut Satzung der
Stadt Mannheim angemeldet und wieder
entfernt werden. In der Regel wird dies nur
für einen Tag gestattet, dafür ist eine Son-
dernutzungserlaubnis nötig. Doch die Bot-
schaften der Frauen sollten sichtbar sein, bis
sie vom Regen weggewaschen werden, bis
dahin von möglichst vielen Menschen gele-
sen werden und sie zum Nachdenken brin-
gen. Noch immer werden täglich Frauen Op-
fer dieser verbalen sexistischer Attacken,
verschweigen diese aber oft genug aus
Scham oder Angst.

Die Frauen wurden von der zuständigen
Stadtverwaltung aufgefordert, die Kreide-
schrift jeweils am Abend wieder zu entfer-
nen. Die Genehmigung gestaltete sich

GRÜNE: Kreideschriften künftig ohne Genehmigung

schwierig. Es brauchte viel Zeit und Mühe bis
endlich eine Genehmigung für ausnahms-
weise vier Tage vorlag.
Diese Umstände haben die Fraktionen von
Bündnis 90/ Die GRÜNEN und Li.PAR.Tie da-
zu veranlasst, eine entsprechende Satzungs-
änderung zu beantragen. Mit dieser sollen
solche Kreide-Aktionen genehmigungsfrei
bleiben.

Das Zeichnen oder Schreiben mit Straßen-
kreide im öffentlichen Raum, also auf Geh-

Fraktion im Gemeinderat
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Die Fraktionen, Gruppierungen und Einzelstadträtinnen
bzw. Einzelstadträte übernehmen die inhaltliche Verant-
wortung für ihre Beiträge.

Rechtlicher Hinweis

wegflächen, in Fußgängerzonen und auf
Plätzen stellt weder eine Verschmutzung
noch eine Nutzungseinschränkung dar. Stra-
ßenkreide ist wasserlöslich und rückstands-
frei abwaschbar.

Mit der von uns beantragten Genehmi-
gungsfreiheit soll dann das Zeichnen oder
Schreiben mit wasserlöslicher Straßenkrei-
de, sofern dieses nicht gegen gesetzliche Be-
stimmungen verstößt oder die Sichtbarkeit
von Verkehrszeichen einschränkt, möglich
werden. Fahrbahnen sollen dabei ausgenom-
men werden. Bei Aktionstagen, wenn der
Verkehr nicht stattfindet, soll dafür ebenfalls
Genehmigungsfreiheit möglich sein.

Dr. Angela Wendt, frauenpolitische Spreche-
rin
Haben Sie Interesse an weiteren Informatio-
nen? Sie finden uns im Rathaus E 5, 68159
Mannheim und erreichen uns telefonisch un-
ter 0621-293 9403, per Mail unter grue-
ne@mannheim.de sowie im Internet unter
www.gruene-fraktion-mannheim.de.

Grünschnittsammlung
wird fortgesetzt

Nachdem aufgrund der Corona-Pandemie
die Grünschnittsammlung ab 16. Novem-
ber für zwei Wochen bis Ende November
ausgesetzt werden musste, wird die
Sammlung nun wieder aufgenommen. Die
neuen Abholtermine sind unter
www.mannheim.de/de/nachrichten/gru-
enschnittsammlung-wird-fortgesetzt zu
finden.

Darüber hinaus kann Grünschnitt wei-

terhin bei folgenden Annahmestellen ab-
gegeben werden:

Mannheimer Norden
Kompostplatz (Friesenheimer Insel), Ölha-
fenstraße, 68169 Mannheim

Mannheimer Süden
Firma Mineralix, Ruhrorter Straße 54-58,
68219 Mannheim

Covid 19 (Corona)-Saison steht erst am Anfang:

Warum alle Spekulationen über ein schnel-
les Ende der aktuellen Gesundheitskrise mit
den anhaltend hohen Inzidenzzahlen in
Mannheim verfrüht sind, erklärt unser ge-
sundheitspolitischer Sprecher Dr. Ulrich
Lehnert.

Das tückische am derzeit grassierenden
Corona-Virus ist, dass wie die Grippe in der
kalten Jahreszeit Hochsaison hat: Beginn ist
oft im Dezember, das Maximum an Erkran-
kungen kommt Anfang Februar und Anfang
April ist die „Krankheitswelle“ vorbei. Das
ganze nennt man auch Saisonalität. Grippe
und Corona sind RNA-Viren. RNA-Viren kön-
nen sich nur verbreiten, wenn sie ihr Erbgut
mithilfe einer Zelle vermehren können. Für
Grippe gibt es jährlich aktualisierte Impf-
stoffe, aber kein Medikament. Für Corona
gibt es in der Veterinärmedizin 5 Impfstoffe,
aber ebenfalls kein Medikament.

Was macht Corona so gefährlich?
Corona „neigt“ zu häufigen Mutationen. So-
mit ändert sich bei Corona das Krankheits-
bild von Jahr zu Jahr. Kaum hat die Immunab-
wehr Antikörper gebildet wird es durch es
durch die mutierte RNA quasi unterlaufen.
Was letztes Jahr dem Körper geholfen hat,
hilft im nächsten Jahr nicht mehr! 2020/21

Der Arzt und AfD-Stadtrat Dr. Ulrich Lehnert klärt auf

besteht eine ausgeprägte Neigung von Coro-
na, die Lunge zu befallen. Die Folgen sind be-
kannt. Die Intensivstationen füllen sich, dro-
hen an die Belegungsgrenze zu kommen und
durch die Presse werden Sterbefälle gemel-
det. Es besteht das Risiko, dass die Krank-
heitswelle durch einen exponentiellen Ver-
lauf außer Kontrolle gerät und dass etwas
eintritt, was Mediziner und Berufspolitiker
fürchten: Im schlimmsten Fall die Notwen-
digkeit einer Triage, d.h. der Arzt steht vor
der Entscheidung wem er noch helfen kann.

Wer ist nun besonders gefährdet?
Die Hochrisikogruppe besteht aus allen Rau-
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chern, aus allen Menschen die mehr als 2
Medikamente pro Tag einnehmen, allen
Menschen mit privatem oder beruflichem
Stress und allen Menschen mit einem biolo-
gischen Alter über 50 Jahren. Die meisten
von uns kennen nur das in der Statistik ver-
wendete kalendarische Alter, doch in der
Medizin wird häufig auf das biologische Al-
ter gesetzt.

Wie geht es weiter?
Aktuell sind wir noch ganz am Anfang des
saisonalen Verlaufs. Der Gipfel der Erkran-
kungswelle sollte erst Anfang Februar kom-
men und erst zum Frühjahr hin könnte die
lang ersehnte Entspannung eintreten. Da-
raus folgt, dass der Lockdown mit all seinen
Auswirkungen auf die Realwirtschaft bis
weit in den März 2021 notwendig sein wird.
Das wird auch Mannheim mit seiner hohen
Bevölkerungsdichte nicht verschonen. Gera-
dezu fährlässig erscheint der AfD-Fraktion
die Schikanierung der Mobilität per Auto, wo
doch jede Autofahrt eine Fahrt in Bussen
und Bahnen ersetzt und damit ein erhöhtes
Infektionsrisiko. Im übrigen tragen wir
selbstverständlich die eingeleiteten Maß-
nahmen des Oberbürgermeisters mit.

Gehen Sie weiterhin achtsam mit Ihrer
Gesundheit um, vermeiden Sie eigenverant-
wortlich jede Ansteckungsgefahr und lassen
Sie sich nicht verunsichern!

www.afd-fraktion-ma.de

Soziales Miteinander - Stadt
muss als Arbeitgeber Vorbild sein

Zu viele Betriebe zahlen schlechte Löhne,
weil sie nicht tarifgebunden sind.

Nach einem Gespräch der SPD-Gemein-
deratsfraktion mit dem Deutschen Gewerk-
schaftsbund (DGB) in Mannheim haben wir
gemeinsam beschlossen, dieses wichtige
Thema erneut aufzugreifen.

Zunächst wollen wir von der Verwaltung
wissen, ob bei der Vergabe von Aufträgen
durch die Stadt geprüft wird, ob die Betriebe,
die die Aufträge erhalten sollen, auch tarifli-
che Löhne bezahlen. Nur dann sollten sie
auch die Aufträge erhalten.

Außerdem unterstützen wir die Planun-
gen, mit einer städtischen Service-Gesell-
schaft ausgelagerte Beschäftigungen wieder
einzugliedern. Die Stadt und ihre Tochterge-
sellschaften vergeben viele Aufträge an Fir-
men. Die Erfahrung zeigt, dass die Qualität
der erbrachten Leistung der Firmen nicht im-
mer zufriedenstellend ist.

Faire Löhne und gute
Arbeitsbedingungen sichern

Deshalb unterstützt die SPD-Gemeinderats-
fraktion ausdrücklich das Vorhaben der
Stadt, eine eigene Service-Gesellschaft zu

Tarifbindung in Mannheim stärken

gründen. Dadurch könnte sichergestellt wer-
den, dass wieder mehr Aufträge durch die
Stadt selbst erledigt werden und faire Löhne
und gute Arbeitsbedingungen für die Be-
schäftigten gelten. Auch die Qualität steigt
dadurch.

Setzen Sie sich gemeinsam mit uns für gute
Arbeit ein. Unterzeichnen Sie jetzt online:
spdmannheim.de/gute_arbeit , per Email:
spd@mannheim.de oder telefonisch:
0621/293 2090. Sei dabei. Sei Mannheim!

Fraktion im Gemeinderat

SPD

STIMMEN AUS DEM GEMEINDERAT

STIMMEN AUS DEM GEMEINDERAT
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Der „Bus für Jugendarbeit“ war Sieger
des Beteiligungshaushaltes 2019.

FOTO: STADT MANNHEIM

Dr. Angela Wendt, frauenpolitische Spre-
cherin

Stadtrat Dr. med. Ulrich Lehnert

Stadtrat Dr. Stefan Fulst-Blei MdL
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„Always on: Eltern fragen,
Expert*innen antworten“

Vergangene Woche fand die Fachveranstal-
tung „24/7 always on – Eltern fragen – Ex-
pert*innen antworten“ zum digitalen Medi-
enkonsum bei Jugendlichen als Livestream
statt. Es nahmen insgesamt bis zu 150 Besu-
chende teil. Im Rahmen des Online-Chats
konnten sich die Teilnehmenden mit Fragen
und eigenen Beiträgen an der Fachge-
sprächsrunde beteiligen.

Smartphones sind bei Kindern und Ju-
gendlichen längst zum allgegenwärtigen All-
tagsgegenstand, Spielzeug und Statussym-
bol geworden, die dauerhaften Zugang zu
Apps ermöglichen. Seit der Corona-Pande-
mie ist ein Anstieg der Online-Nutzung zu
beobachten. Nicht selten kommt es wegen
der Smartphone-Nutzung zu Diskussionen
zwischen Eltern und ihren Kindern.

Dirk Grunert, Bürgermeister für Bildung,
Jugend und Gesundheit, untermauerte in
seinem Grußwort die Aktualität und Wich-
tigkeit der Veranstaltung: „Laut einer im
April dieses Jahres veröffentlichten Umfrage
des Meinungsforschungsinstituts Forsa be-
richteten 95 Prozent der befragten Eltern,
dass ihr Kind zwischen sechs und 18 Jahren
während der coronabedingten Schulschlie-
ßung PC, Smartphone und Co. stärker nutzte
als bisher. Rund drei Viertel saßen in dieser
Zeit häufiger oder länger vor digitalen Medi-
en, um für die Schule zu arbeiten oder Vide-
os anzuschauen.“

An der Vielzahl der Fragen im Online-
Chat zeigten sich das immense Interesse
und der aktuelle Handlungsbedarf zu den
Themen Medienbildung und deren exzessi-
ven Nutzung. In der Diskussion wurde deut-
lich, dass der Dialog und die Auseinanderset-
zung zwischen Eltern und Kindern im Rah-
men der Mediennutzung wichtige Grundla-
gen für das Erlernen eines verantwortungs-

vollen und reflektierten Umgangs mit Medi-
en sind. Die Expertinnen und Experten
stimmten darin überein, dass die Themen
Medienbildung und -nutzung flächende-
ckend und kontinuierlich in allen Klassen ab
der Grundschule – sowohl für die Schülerin-
nen und Schüler als auch für die Eltern – an-
geboten werden sollen. Denn eine gute Me-
dienbildung für Kinder und Jugendliche kön-
ne nur gelingen, wenn alle an einem Strang
ziehen und sowohl in die technische Infra-
struktur als auch in die Aus- und Weiterbil-
dung von Pädagoginnen und Pädagogen in-
vestiert wird.

Ein Abschlussstatement der Expertinnen
und Experten lautete: „Wir brauchen einen
angemessenen Umgang mit dem Internet.
Dafür ist es notwendig, dass wir uns alle der
normalen Nutzung von Medien im Gegen-
satz zur inadäquaten Nutzung bewusst wer-
den und uns damit auseinandersetzen.“ Ein
Live-Mitschnitt der Veranstaltung kann auf
dem YouTube-Kanal der Mannheimer
Abendakademie abgerufen werden:
https://youtu.be/JNyAYsWrec4. |ps

Weitere Informationen:

Weitere Informationen zu den Angeboten
der kommunalen Suchtprävention finden
sich unter www.mannheim.de/suchtprae-
vention.
Die Veranstaltung für Eltern und alle anderen
Zielgruppen, die privat und beruflich Kon-
takt mit Jugendlichen haben, wurde vom
Kommunalen Netzwerk für Suchtprävention
und Suchthilfe der Stadt Mannheim unter
Federführung des städtischen Beauftragten
für Suchtprävention, Dr. Timo Kläser, in Ko-
operation mit der Mannheimer Abendakade-
mie ausgerichtet.

Veranstaltung zur Digitalen Mediennutzung

Mehrwegboxen für Gastronomie
Ob der Coffee to go am Morgen, der Salat
zum Mitnehmen am Mittag oder die Pizza,
die am Abend direkt nach Hause geliefert
wird: In diesem Jahr erlebt der Trend von
Mitnahme- und Lieferservice einen kräftigen
Aufwind. Für Gastronomiebetriebe ist diese
Möglichkeit angesichts der aktuellen Lock-
down-Maßnahmen ein Segen. Für die Um-
welt wiederum bedeutet das deutlich gestie-
gene Aufkommen an Verpackungsmüll eine
enorme Belastung. Dabei gibt es bereits Kon-
zepte, die zeigen, wie der Außer-Haus-Ver-
zehr auch im Sinne der Nachhaltigkeit ge-
staltet werden kann. Die Klimaschutzagen-
tur Mannheim und die Stadt Mannheim un-
terstützen diese Konzepte mit Kommunika-
tionsmaßnahmen und einem Förderpro-
gramm, das Mannheimer Gastronominnen
und Gastronomen bei der Umstellung auf
Mehrweggeschirr ab sofort zu Gute kommt.

„Tschüss Einweg. Hallo Mehrweg.“: Unter
diesem Titel setzt sich die Klimaschutzagen-
tur dafür ein, unnötigen Verpackungsmüll zu
vermeiden und die Nutzung von Mehrweg zu
erhöhen. Bürgermeisterin Felicitas Kubala
erklärt: „Plastikabfälle sind zu einem welt-
weiten Problem geworden, das wir jedoch
auf lokaler Ebene anpacken können. Es gibt
bereits zahlreiche Lösungen und Initiativen,
die wir im Rahmen unserer Plastikstrategie
ausbauen wollen. Dazu gehört auch, dass wir
als Vorbild voran gehen und Einwegmüll ver-
meiden.“ Als ein Beispiel dafür nennt die Ge-
schäftsführerin der Klimaschutzagentur, Ag-
nes Schönfelder, die Kampagne „Bleib dei-
nem Becher treu!“: „Mit dem Thema Coffee
to go haben wir im Jahr 2018 begonnen, die
Idee von Mehrweggeschirr in Mannheim zu
etablieren. Nun geht es einen Schritt weiter:
Mit Mehrweg-Essensboxen wollen gerade
wir in diesen Tagen zeigen, dass Klima- und
Umweltschutz nicht hinten angestellt wer-
den muss.“

Wie das geht, zeigen bereits erste Mann-

heimer Restaurants. Dort kann man bei der
Abholung Mehrweg-Essensboxen gegen ei-
nen Pfandbetrag vor Ort erwerben. Bei Rück-
gabe der Box wird der Pfandbetrag wieder
ausgezahlt. Dabei kann die Rückgabe bei al-
len Partnern, die am gleichen Boxensystem
teilnehmen, erfolgen.

Mit Unterstützung der Wirtschaftsförde-
rung und der Abteilung Klimaschutz der
Stadt Mannheim möchte die Klimaschutz-
agentur die Nutzung von Mehrweggeschirr
noch attraktiver machen. Gemeinsam wurde
ein Pilot-Förderprogramm auf die Beine ge-
stellt, das Unternehmen bei der Einführung
von Mehrwegboxen unterstützt. „Wir unter-
stützen sehr gerne die Kommunikations-
maßnahmen, um auf die Möglichkeiten der
Förderung hinzuweisen und damit zur nach-
haltigen Entwicklung am Standort Mann-
heim beizutragen“, so Christiane Ram, Fach-
bereichsleiterin der Wirtschaftsförderung.
Ab sofort können Mannheimer Unterneh-
men aus der Gastronomie Fördermittel bei
der Klimaschutzagentur beantragen. Die Vo-
raussetzung dafür ist, dass sich die Unter-

Jetzt wird Essen zum Mitnehmen nachhaltig

nehmen einem bereits bestehen Mehrweg-
boxensystem anschließen. Dabei richtet sich
die Fördersumme nach der Menge an Mit-
nahmespeisen und beträgt maximal 200 Eu-
ro pro Restaurant. Insgesamt stehen 4.000
Euro für die Etablierung von Mehrweg-Es-
sensboxensystemen bereit.

Die Förderung soll sowohl den Gastrono-
miebetrieb als auch die Kundschaft bei der
Entscheidung für Mehrweg unterstützen.
Teilnehmende Betriebe verpflichten sich, die
Förderung in Form eines 2-Euro-Rabatts auf
alle Außer-Haus-Gerichte in der Mehrweg-
box an die Kundschaft weiterzugeben. Mit
dieser Form der Förderung gewinnen alle:
die Betriebe, die Kundinnen und Kunden so-
wie die Umwelt.

Wer Mehrwegboxen in seinem Betrieb an-
bieten möchte, meldet sich bei der Klima-
schutzagentur Mannheim unter der Num-
mer 0621/86248410 oder per E-Mail an in-
fo@klima-ma.de. Alle Informationen sowie
die Übersicht über alle Partner sind zudem
unter www.klima-ma.de/mehrweg zusam-
mengestellt. |ps

Ausschreibungen der Stadt Mannheim
Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Mannheim finden Sie unter

www.auftragsboerse.de.

Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenlos abrufen!
Es ist Ziel der Stadt Mannheim die Umsetzung der elektronischen Vergabe weiter zu stärken.

Um die Vergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu
gestalten, hat sich die Stadt Mannheim der E-Vergabeplattform der

Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen.

Profitieren Sie von dem zentralen Zugang
und der Möglichkeit der elektronischen
Angebotserstellung und registrieren Sie sich!

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Die Stadt Mannheim erlässt als zuständiges Gesundheitsamt gemäß § 28 Absatz 1 Satz 1 i.V.m. 28a
Abs. 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), § 20 Absatz 1 der Verordnung der Landesregierung
über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Corona-
Verordnung – CoronaVO), § 1 Absatz 6a der Verordnung des Sozialministeriums über die Zustän-
digkeiten nach dem IfSG (IfSGZustV), § 35 Satz 2 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes
(LVwVfG) jeweils in den zur Zeit geltenden Fassungen nachstehende

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g

1. Sofern die sog. 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für Mannheim den Wert von 35 er-
reicht oder überschreitet, aber unterhalb von 50 liegt, gilt über § 3 Absatz 1 CoronaVO hinausge-
hend im Stadtgebiet Mannheim für den Fußgängerverkehr die folgende Verpflichtung zum Tra-
gen einer nicht medizinischen Alltagsmaske oder vergleichbaren Mund-Nasen-Bedeckung:

a) Montags bis samstags von 9 Uhr bis 21 Uhr im Bereich der öffentlichen Straße in den Planken,
auf dem Paradeplatz, der Breiten Straße, dem verkehrsberuhigten Bereich G 2 / H 2, auf dem
Marktplatz, der Kunststraße, auf den Kapuzinerplanken, der Fressgasse, auf dem Münzplatz,
der Marktstraße, der Erbprinzenstraße, den Gehwegen des Kaiserrings zwischen Planken und
Willy-Brandt-Platz, im gesamten Bereich der Fußgängerzone am Hauptbahnhof inklusive der

Fahrradabstellplätze und
dem Taxiplatz, auf der
Fußgängerquerung zwi-
schen Wasserturm und
Planken sowie im Pausen-
Aufenthaltsbereich für
Schüler an der Werner-
von-Siemens-Schule und
Carl-Benz-Schule. Der
räumliche Geltungsbe-
reich ergibt sich aus dem
angehängten Lageplan.

b) im gesamten Stadtgebiet
im öffentlichen Raum in
Warteschlangen (mehr als
1 wartende Person) vor
Verkaufsstellen des Ein-
zelhandels, Gaststätten,
Cafés, Eisdielen, sonsti-
gen Verkaufsstellen, Post-
stellen, Abholdiensten,
Ausgabestellen derTafeln,
Dienstleistungs- und
Handwerksbetrieben so-
wie Verwaltungsgebäu-
den.

Die in § 3 Absatz 2 Nr. 1 - 3

und 6 CoronaVO (in der jeweils geltenden Fassung) benannten Ausnahmen finden Anwendung.
Eine Ausnahme von der Maskenpflicht zum Konsum von Lebensmitteln besteht nur in den in
Ziffer 1a) genannten Bereichen und dort nicht im Gehen, sondern nur stationär unter Wahrung
des Mindestabstands von 1,5 m. Eine Ausnahme von der Maskenpflicht zum Rauchen besteht
nicht.

2. Sofern die sog. 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für Mannheim den Wert von 50 er-
reicht oder überschreitet gilt ab dem Folgetag zusätzlich zu denVerpflichtungen aus Ziffer 1 a) –
c) im gesamten Stadtgebiet Mannheim jeweils am Freitag und am Sonnabend jeweils von 22:00
Uhr bis 06:00 Uhr des Folgetages ein Verbot für den Verkauf und die Abgabe von alkoholischen
Getränken, einschließlich des „Gassenschanks„ i.S. von § 7 Absatz 2 Gaststättengesetz.

3. a) Die in Ziffer 1 bezeichneten Gebote sind ab dem Folgetag dann nicht mehr wirksam, wenn die
sog. 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für Mannheim 7Tage lang ununterbrochen unter
dem Wert von 35 liegt. Sobald der Wert der sog. 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für
Mannheim denWert von 35 erneut erreicht oder überschreitet, sind die Regelungen in Ziffer 1 ab
dem Folgetag wieder wirksam.

b) Die in Ziffer 2 bezeichneten Regelungen sind ab dem Folgetag nicht mehr wirksam, sofern die
sog. 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für Mannheim 7Tage lang ununterbrochen unter
dem Wert von 50 liegt. Sobald der Wert der sog. 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für
Mannheim denWert von 50 erneut erreicht oder überschreitet, sind die Regelungen in Ziffer 2 ab
dem Folgetag wieder wirksam.

Diese Allgemeinverfügung ersetzt die Allgemeinverfügung der Stadt Mannheim zur Maskenpflicht,
und zum Alkoholverkaufsverbot vom 06.11.2020 und ist zunächst bis zum 31.01.2021 befristet.

SofortigeVollziehbarkeit:
Die Allgemeinverfügung ist nach § 28 Absatz 3 i.V.m. § 16 Absatz 8 IfSG kraft Gesetzes sofort voll-
ziehbar. Der Widerspruch hat somit keine aufschiebende Wirkung.

Bekanntmachungshinweis:
Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben und erhält
zeitgleich ihre Wirksamkeit.
Der vollständigeText der Allgemeinverfügung mit Begründung kann im Fachbereich Jugendamt und
Gesundheitsamt, R 1, 12, 68161 Mannheim, zu den üblichen Öffnungszeiten sowie auf der Home-
page der Stadt Mannheim eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Mannheim, Fachbereich Jugendamt und Gesundheits-
amt, R 1, 12, 68161 Mannheim, einzulegen.

Hinweise
Aufgrund der sofortigen Vollziehbarkeit der Allgemeinverfügung kommt einem Widerspruch keine
aufschiebende Wirkung zu. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe kann gemäß § 80 Absatz 5 VwGO
auf Antrag die aufschiebende Wirkung von Widerspruch und Anfechtungsklage ganz oder teilweise
anordnen.

Nach § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG handelt ordnungswidrig, wer einer vollziehbaren Anordnung nach § 28
Absatz 1 Satz 1 IfSG zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 73 Abs. 2 IfSG mit einer
Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet werden.

Mannheim, den 30.11.2020

Dr. Peter Kurz

Öffentliche Bekanntmachung

Zuschauer*innen müssen sich vorab per Mail unter 15ratsangelegenheiten@mannheim.de anmel-
den. Die Anzahl der Zuschauer*innen ist auf 25 begrenzt.

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Arbeit und Soziales
am Mittwoch, den 09.12.2020 um 16:00 Uhr

im Ratssaal, Stadthaus N 1, 68161 Mannheim

Tagesordnung:
1 Bericht der mg:GmbH
2 Wirtschaftspolitische Strategie WPS 2020

3 Förderaufruf „Start-up BW Acceleratoren …“ des Landes - aktuelle Projektanträge mit
Mannheimer Beteiligung

4 Urbane Gastronomie - Heizpilze vermeiden; Antrag der GRÜNEN
5 Weiterentwicklung der Mannheimer SeniorenTreffs und Initiierung von zwei zusätzlichen

Pflegestützpunkten
und
Bericht zur Lebenslage älterer Menschen aktualisieren; Antrag der: Freie Wähler - ML

6 Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Mannheim - Unterzeichnung des
Rahmenvertrags nach § 131 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) für Baden-
Württemberg (LRV)
und
Umsetzung Bundesteilhabegesetz und Landesrahmenplan; Antrag der GRÜNEN

7 Unterstützung der Bewerbung des Bürgerhaus Neckarstadt-West e.V. für das
„Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus. Miteinander - Füreinander“

8 Erweiterung der Zielgruppe der sozialen Schuldnerberatung; Antrag der FDP / MfM
9 Abfrage des Quorums für Anträge nach § 14 Geschäftsordnung für den Gemeinderat der

Stadt Mannheim ohne Aussprache
10 Anfragen
11 Anregungen und Mitteilungen an die Verwaltung

Öffentliche Bekanntmachung

Zuschauer*innen müssen sich vorab per Mail unter 15ratsangelegenheiten@mannheim.de anmel-
den. Die Anzahl der Zuschauer*innen ist auf 25 begrenzt.

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses
am Dienstag, den 08.12.2020 um 16:00 Uhr

im Ratssaal, Stadthaus N 1, 68161 Mannheim

Tagesordnung:
1 Aktueller Stand Corona
2 Verleihung Bürgermedaille der Stadt Mannheim
2.1 Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements in den Stadtteilen - Abwicklung und

Anpassung des Leitfadens zur Verwendung der Stadtbezirksbudgets
2.2 FrauenNachtTaxi- Konzeptänderungen
3 Einwerbung, Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen

Zuwendungen nach § 78 IV Gemeindeordnung
4 Einstieg der Stadt Mannheim in ein digitales On-Demand-System im ÖPNV
5 Fortsetzung der Planungen für den Mehrgleisigen Ausbau Mannheim Hauptbahnhof -

Mannheim Friedrichtsfeld
5.1 Teilnahme am Bundesprogramm „Modellprojekte Smart Cities“ – Eigenanteil, hier:

Förderphase B
6 Finanzielle Beteiligung der Stadt Mannheim an der Wiederinbetriebnahme des

Museumsschiffes Mannheim
7 Internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg:

Erhöhung des Zuschusses in 2021 für die Zukunftssicherung und Durchführung der 70.
Jubiläumsausgabe

8 Neubau Kombibad Herzogenried - Maßnahmegenehmigung
8.1 Benennung der öffentliche Grünfläche zwischen Karl-Marx-Straße, Mönchwörthstraße,

Grillenbergerstraße und Lassallestraße in Rosa-Luxemburg-Park
8.2 Bericht zur Fertigstellung des Technischen Rathauses
9 Erhalt der Multihalle
9.1 Grundsatzbeschluss zum Neubau des Betriebshofs Grün - Spinelli
9.2 Seilbahntrasse anlässlich Bundesgartenschau 2023
10 20 ermäßigte Fahrscheine mit Sozialpass auch in 2021; Antrag der LI.PAR.Tie.
11 Plakatierungsrichtlinien ergänzen; Antrag der Freie Wähler - ML

und
Novellierung der „Richtlinie der Stadt Mannheim über die Werbung im öffentlichen Raum
durch Plakate, Banner und Fahnen vom 07. Juni 2011“

11.1 FFP2-Schutzmasken gegen Covid19 für Bedürftige; Antrag der LI.PAR.Tie.
12 Hilfe bei Adressänderungen in nach Kolonialisten benannten Straßen; Antrag der

LI.PAR.Tie.
13 Corona und Weihnachtseinkauf - drei Stunden kostenloses Parken im Dezember; Antrag

der FDP / MfM
14 Keine Ehrung für Johann Schütte auf der BUGA; Antrag der LI.PAR.Tie.
15 Abfrage des Quorums für Anträge nach § 14 Geschäftsordnung für den Gemeinderat der

Stadt Mannheim ohne Aussprache
16 Anfragen
17 Anregungen und Mitteilungen an die Verwaltung

In ersten Mannheimer Restaurants kann man Mehrweg-Essensboxen gegen einen
Pfandbetrag vor Ort erwerben. Bei Rückgabe der Box wird der Pfandbetrag wieder
ausgezahlt. FOTO: STADT MANNHEIM
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Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Sicherheit und Ordnung
am Donnerstag, den 10.12.2020 um 16:00 Uhr

im Ratssaal, Stadthaus N 1
68161 Mannheim

Zuschauer*innen müssen sich vorab per Mail unter 15ratsangelegenheiten@mannheim.de
anmelden. Die Anzahl der Zuschauer*innen ist auf 25 begrenzt.

Tagesordnung:
1 Feuerwerke einschränken - Beantwortung der Fragen aus den Anträgen
2 Aktuelle Lage Integrierte Leitstelle Mannheim
3 Zusammenarbeit von Polizei und Quartiersmanagement stärken, Antrag der GRÜNE
4 Stellplätze für E Scooter, Antrag der AfD

und
E-Roller: Nutzung, Vereinbarung und Regeln; Anfrage
und
E-Scooter in Mannheim; Anfrage

5 Verkehrskontrollen an Schulen; Anfrage
6 Löschkonzept E-Autos und Solaranlagen; Anfrage
7 Abfrage des Quorums für Anträge nach § 14 Geschäftsordnung für den Gemeinderat der Stadt

Mannheim ohne Aussprache
8 Anfragen
9 Anregungen und Mitteilungen an die Verwaltung

OffenesVerfahren nachVOB/A - EU
Gretje-Ahlrichs-Schule, NeubauTurnhalle/Mensa
Die Stadt Mannheim vertreten durch die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH schreibt im Rahmen
des Neubaus Turnhalle/Mensa an der Gretje-Ahlrichs-Schule in 68305 Mannheim, Anemonenweg
8 die Ausführung von Bauleistung mittels elektronischer Vergabe (eVergabe) aus. Die Auftragsbe-
kanntmachung bei der EU ist erfolgt.
Hierbei handelt es sich um folgendes Gewerk (dem dazugehörigem Link entnehmen Sie die unbe-
schränkten Ausschreibungsunterlagen)
Titel 22 - Sportboden
https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/VN/X-BBS-2020-0069
Die Kommunikation erfolgt ausschließlich über die eVergabe-Plattform. Bei technischen Rückfragen
wenden Sie sich bitte an BBS Bau- und Betriebsservice GmbH, Telefon 0621/3096-789 Mannheim,
03.12.2020

OffenesVerfahren nachVOB/A EU
Schillerschule – Generalsanierung und Ausbau zur Ganztagesschule
Die Stadt Mannheim vertreten durch die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH schreibt im Rahmen
der Generalsanierung und Ausbau zur Ganztagesschule der Schillerschule in 68199 Mannheim,
Luisenstraße 72 - 76 die Ausführung von Bauleistung mittels elektronischer Vergabe (eVergabe)
aus. Die Auftragsbekanntmachung bei der EU ist erfolgt.
Hierbei handelt es sich um folgendes Gewerk (dem dazugehörigem Link entnehmen Sie die unbe-
schränkten Ausschreibungsunterlagen):
Titel 20 – Metallbau Brandschutztüren
https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/VN/X-BBS-2020-0068
Die Kommunikation erfolgt ausschließlich über die eVergabe-Plattform. Bei technischen Rückfragen
wenden Sie sich bitte an BBS Bau- und Betriebsservice GmbH, Telefon 0621/3096-789 Mannheim,
26.11.2020

Bekanntmachung derTierseuchenkasse (TSK) Baden-Württemberg
- Anstalt des öffentlichen Rechts -

Hohenzollernstr. 10, 70178 Stuttgart

Meldestichtag zur Veranlagung zum Tierseuchenkassenbeitrag 2021 ist der 01.01.2021

Die Meldebögen werden Mitte Dezember 2020 versandt.
Sollten Sie bis zum 01.01.2021 keinen Meldebogen erhalten haben, rufen Sie uns bitte an. Ihre
Pflicht zur Meldung begründet sich auf § 31 des Gesetzes zur Ausführung des Tiergesundheitsge-
setzes in Verbindung mit der Beitragssatzung.

Viehhändler (Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossenschaften) sind zum 1. Februar 2021
meldepflichtig.
Die uns bekannten Viehhändler, Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossenschaften erhalten
Mitte Januar 2021 einen Meldebogen.

Melde- und beitragspflichtigeTiere sind: Pferde
Schweine
Schafe
Hühner
Truthühner/Puten

MeldepflichtigeTiere sind: Bienenvölker (sofern nicht über einen Landesverband ge-
meldet)

Nicht zu melden sind: Rinder einschließlich Bisons, Wisenten und Wasserbüffel.
Die Daten werden aus der HIT Datenbank (Herkunfts- und
Informationssystem für Tiere) herangezogen.

Nicht meldepflichtig sind u.a. GefangengehalteneWildtiere (z.B. Damwild,
Wildschweine), Esel, Ziegen, Gänse und Enten

Werden bis zu 25 Hühner und/oder Truthühner und keine anderen beitragspflichtigen Tiere (s.o.)
gehalten, entfällt derzeit die Melde- und Beitragspflicht für die Hühner und/oder Truthühner.

Für die Meldung spielt es keine Rolle, ob dieTiere in einem landwirtschaftlichen Betrieb stehen oder
in einer Hobbyhaltung. Zu melden ist immer der gemeinsam gehaltene Gesamttierbestand je Stand-
ort.

Unabhängig von der Meldepflicht an die Tierseuchenkasse muss die Tierhaltung bei dem für Sie
zuständigen Veterinäramt gemeldet werden.

Schweine-, Schaf- und/oder Ziegen sind, unabhängig von der Stichtagsmeldung an dieTier-
seuchenkasse BW, bis 15.01.2021 an HIT zu melden. DieTierseuchenkasse BW bietet an, die
Stichtagsmeldung an HIT zu übernehmen. Die Voraussetzungen und nähere Informationen
erhalten Sie über das Informationsblatt welches mit dem Meldebogen verschickt wird. Das
Informationsblatt finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.tsk-bw.de.

Es wird noch auf die Meldepflicht von Bienenvölkern hingewiesen. Die Völkermeldungen der Imker
an ihren örtlichen Imkerverein werden von diesem an einen der beiden Landesverbände weiter ge-
meldet. Ist ein Imker nicht organisiert oder in einem Verein, der keinem der beiden Landesverbände
angeschlossen ist, müssen die Völker bei der Tierseuchenkasse gemeldet werden.

Auf unserer Homepage erhalten Sie weitere Informationen zur Melde- und Beitragspflicht, Leistun-
gen der Tierseuchenkasse sowie über die einzelnen Tiergesundheitsdienste. Zudem können Sie,

als gemeldeterTierbesitzer, Ihr Beitragskonto (gemeldeterTierbestand der letzten 3 Jahre, etc.) ein-
sehen.

Telefon: 0711 / 9673-666, Fax: 0711 / 9673 – 710, E-Mail: beitrag@tsk-bw.de, Internet: www.tsk-
bw.de

Jahresabschluss 2019 der IFFMH – Filmfestival Mannheim gGmbH
Die Gesellschafterversammlung der IFFMH – Filmfestival Mannheim gGmbH hat am 09.07.2020
den vorliegenden Jahresabschluss 2019 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 54.708,63 Euro
festgestellt. Die Gesellschafterversammlung hat beschlossen, den zum 31.12.2019 ausgewiese-
nen Bilanzgewinn in Höhe von 54.708,63 Euro auf neue Rechnung vorzutragen. Der Abschlussprü-
fer der Gesellschaft, die Firma NOVO Treuhand GmbH & Co. KG, hat den Jahresabschluss und den
Lagebericht 2019 geprüft und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Jahresab-
schluss und der Lagebericht 2019 können montags bis freitags in der Zeit vom 7.12.2020 bis
11.12.2019 zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr in den Büroräumen der Gesellschaft (Kleiststraße
3-5, 68167 Mannheim) eingesehen werden.

Öffentliche Ausschreibung nachVOB,Teil A
Käthe-Kollwitz-Schule, Errichtung Containeranlage
Die Stadt Mannheim vertreten durch BBS Bau- und Betriebsservice GmbH schreibt im Rahmen der
Errichtung einer Containeranlage an der Käthe-Kollwitz-Schule, in 68169 Mannheim, Zum Herren-
ried 1, die Ausführung von Bauleistung aus. Hierbei handelt es sich um:
Titel 1 - Containeranlage
Den vollständigen Veröffentlichungstext entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.bbs-mann-
heim.de. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an BBS Bau- und Betriebsservice GmbH, Telefon
0621/3096-789 Mannheim, 03.12.2020

Öffentliche Ausschreibung nachVOB,Teil A

Mollgymnasium Mannheim – Energetische Sanierung
Die Stadt Mannheim vertreten durch die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH schreibt im Rahmen
der Energetischen Sanierung am Mollgymnasium in 68163 Mannheim, Feldbergstr. 16, die Ausfüh-
rung von Bauleistung aus. Hierbei handelt es sich um:
Titel 6 – Lüftungstechnik
Den vollständigen Veröffentlichungstext entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.bbs-mann-
heim.de. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an BBS Bau- und Betriebsservice GmbH, Telefon
0621/3096-789 Mannheim, 03.12.2020

Öffentliche Ausschreibung nachVOB,Teil A
Max-Hachenburg-Schule - Fachraumsanierung
Die Stadt Mannheim vertreten durch BBS Bau- und Betriebsservice GmbH schreibt im Rahmen der
Fachraumsanierung an der Max-Hachenburg-Schule, in 68165 Mannheim, Tattersallstraße 28 - 30,
die Ausführung von Bauleistung aus. Hierbei handelt es sich um:
Titel 1 - Fachraumausstattung
Den vollständigen Veröffentlichungstext entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.bbs-mann-
heim.de. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an BBS Bau- und Betriebsservice GmbH, Telefon
0621/3096-789 Mannheim, 03.12.2020

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

ENDE AMTSBLATT STADT MANNHEIM

Digitaler Zauber für guten Zweck
Mannheim. Wie viele andere
Kultur- und Gastronomiebetrie-
be muss auch das Radio Regen-
bogen-PALAZZO in Mannheim
aufgrund der verschärften Coro-
na-Maßnahmen und trotz eines
sehr aufwendigen, umfangrei-
chen Hygienekonzepts bis auf
weiteres geschlossen bleiben.
Die Christmas-Charity der
Mannheimer Runde mit Bülent
Ceylan, Atze Schröder, Matze
Knop, Max Mutzke und vielen
anderen hochkarätigen Stars
findet dennoch statt: Als
Stream-Event aus dem Spiegel-
palast. Das Beste daran: Jeder
kann sich die Charity-Gala bis
zum Jahresende nach Hause ins
eigene Wohnzimmer holen! Und
das geht so: Zugang zum
Stream-Event mit Comedy,
Tanz, Musik und ganz viel PA-

LAZZO-Romantik erhält man
mit der Bestellung eines 4-Gän-
ge-Menüs von Kochlegende Ha-
rald Wohlfahrt, das als schock-
gefrostete Genussbox bundes-
weit an jeden Ort geliefert wird.
Während der Charity wird der
Meisterkoch höchstpersönlich
seine digitalen Gäste anleiten,
wie man das Menü perfekt zube-
reitet und serviert. Soviel vorab:
Der Vorgang benötigt lediglich
kochendes Wasser, dauert nur
wenige Minuten und ist kinder-
leicht.

Der Preis des Menüs beträgt
pro Person 49 Euro. Wer dar-
über hinaus auch noch einen
weiteren Betrag in beliebiger
Höhe spenden will, kann dies
ganz bequem während des Be-
stellvorgangs tun. Natürlich
können Menüboxen in beliebi-

Christmas-Charity zur Unterstützung von Künstlern und Kulturbranche

ger Anzahl erworben werden. So
kann das Publikum nicht nur das
Gourmet-Menü während der
Show genießen, sondern mit je-
dem Bissen etwas Gutes für die
Kulturschaffenden der Metro-
polregion tun. Dies gilt auch für
Vegetarier oder Veganer, denen
entsprechende fleischlose Al-
ternativen angeboten werden.
Der Vorverkauf startet am Niko-
laustag, 6. Dezember. Bestellun-
gen erfolgen über www.palazzo-
mannheim.de und
www.stream2home.de.

Darüber hinaus wird eine Ver-
kaufsstelle in Q6/Q7 (Café Brue)
eingerichtet. Achtung: Wer die
Weltpremiere am 20. Dezember
mitverfolgen will, muss sein Me-
nü spätestens am 17. Dezember
bestellt haben. Aber: Der Stream
und das Gourmetmenü bleiben
bis zum Jahresende abrufbar.

Die Veranstalter hoffen, dass
über den Menüpreis hinaus kräf-
tig gespendet wird. Schließlich
soll der Erlös denen zugutekom-
men, die von der Corona-Krise
besonders hart getroffen wur-
den: Künstlerinnen und Künstler
der Region. Die Benefizaktion

wendet sich daher insbesondere
an die Unternehmen, die bislang
unbeschadet durch die Krise ge-
kommen sind oder sogar von ihr
profitiert haben. Gleichzeitig
öffnet sich der Spiegelpalast als
digitale Veranstaltung auch für
diejenigen, die bislang noch nie
eines der begehrten Tickets im
PALAZZO ergattern konnten.

Mannheimer-Runde-Vorsit-
zender Stefan Kleiber, PALAZ-
ZO Produzent Rolf Balschbach
und Radio Regenbogen Ge-
schäftsführer Gregor Spach-
mann appellieren daher an alle
in der Metropolregion: „Werden
Sie Teil eines neuen Erlebnisses:
Einzigartig, kontaktlos und wie
immer spektakulär – und dies-
mal für einen guten Zweck“. Be-
reits zugesagt haben neben Bü-
lent Ceylan, der die Show mit
dem Palazzo Ensemble mode-
riert, Atze Schröder, Max Mutz-
ke, Matze Knop, Jonathan Zelter
& Band, Özcan Cosar sowie viele
weitere, in der Region bekannte
Künstler. Per Video schalten sich
zudem „Bergdoktor“ Hans Sigl,
Martin Rütter und Nelson Mül-
ler zu. |ps

VERANSTALTUNGEN
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Szene aus dem PALAZZO. FOTO: BLÜTHNER

FAIR - SERIÖS - FREUNDLICHFAIR - SERIÖS - FREUNDLICH
ÜBER 30 JAHRE ERFAHRUNGÜBER 30 JAHRE ERFAHRUNG

Schillerplatz 3 · 67071 Ludwigshafen · Tel. 0621/67007227
Öffnungszeiten: Mo-Fr. 10-13 Uhr · 14-17 Uhr · oder nach Terminvereinbarung

Nutzen Sie den hohen Goldkurs Nutzen Sie den hohen Goldkurs 

zu Tages-zu Tages-HöchstpreisenHöchstpreisen ...! ...!

Serišs, schnell und diskret.Serišs, schnell und diskret.

Wir ermitteln den Wert Ihrer Wir ermitteln den Wert Ihrer 

Edelmetalle transparent Edelmetalle transparent 

und fachmŠnnisch.und fachmŠnnisch.

WIR KAUFEN ANWIR KAUFEN AN

  Goldschmuck & UhrenGoldschmuck & Uhren

  Silberschmuck & UhrenSilberschmuck & Uhren

  Zahngold (auch mt ZŠhnen)Zahngold (auch mt ZŠhnen)

  GoldmŸnzen & GoldbarrenGoldmŸnzen & Goldbarren

  SilbermŸnzen & BarrenSilbermŸnzen & Barren

  Platinschmuck & UhrenPlatinschmuck & Uhren

  LuxusuhrenLuxusuhren

  SilberbesteckSilberbesteck

  Bernsteinschmuck & KettenBernsteinschmuck & Ketten

  ZinnZinn

Gerne beraten wir 
Gerne beraten wir 

Sie auch zu Hause
Sie auch zu Hause

Schillerplatz 3 · 67071 Ludwigshafen · Tel. 0621/67007227Schillerplatz 3 · 67071 Ludwigshafen · Tel. 0621/67007227

Sprechen Sie mit uns 
Sprechen Sie mit uns 

BEVORBEVOR SIE SIE verkaufen!verkaufen!

Der Baumarkt im

WOCHENBLATT

Kompetenz 
und Qualität!

Das Weihnachtsfest

im neuen Sessel!
Überall wird davon ge-
sprochen, dass dieses
Jahr unser Weihnachten
völlig anders wird. Anders
und leider nicht unbe-
dingt besser. Dem wollen
wir nun entgegenwirken.
Denn wenn man sich viel-
leicht schon nicht in ganz
großer Runde treffen
kann, dann sollte man die
Weihnachtszeit zuhause
wenigstens so bequem,
kuschelig und komforta-
bel genießen können wie
nur irgendwie möglich.
Darum gibt’s beim Ses-
selhaus über 2.000 Ses-

sel führender Marken wie
zum Beispiel STRESS-
LESS jetzt noch vor Weih-
nachten lieferbar. Viele
davon sogar zu absoluten
Schnäppchen-Preisen.
Schauen Sie sich auch in
unserem großen Sessel-
Outlet um, Sie finden
ganz sicher Ihren Lieb-
lingssessel. Worauf also
noch warten, wer zuerst
kommt, hat bekanntlich
die größte Auswahl. Und
mit Ihrem neuen Traum-
sessel kann Weihnachten
kommen, auch in diesem
herausfordernden Jahr!

Mi -Fr 10:00-18:00 Uhr
Samstag 10:00-17:00 Uhr

Am Floßbach 7

67112 Mutterstadt

Tel. 06234 9457549

Gegenüber H
enry‘s

ÜBERÜBER 2.0002.000 SESSELSESSEL NOCH VORNOCH VOR
WEIHNACHTEN LIEFERBAR!WEIHNACHTEN LIEFERBAR!
RELAX- & FERNSEHSESSEL

– verschiedener Marken –

GROSSES

SESSEL-OUTLET!

Weihnachten im neuen
Sessel genießen...

info@dassesselhaus.de · www.dassesselhaus.de


